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Allerdings spricht Jer der VonNn Lachner klar dargestellte Sachverhalt mehr für sıch als die Dreys Interpreten
nıe ausgeführter, 11UT zuweılen vapc angedeuteter Konzeptvarıanten wahrlıch nıcht leicht gemachten

Begründungen dafür Im einzelnen. Dıie pragmatischen Gründe, die 178 dafür genannt sınd, sınd wohl doch
nıcht dıe etztlıc entscheidenden SCWESCH, sondern e1IN! ‚fundamentaltheologisch« bedeutsame Entwicklung
VO  — Dreys Theologischer Erkenntnislehre, VOT allem dem Finfluß von Marıan Dobmayer 753—1 805).
Dıie eingehende Diskussion VO'!  — Dreys Dogmatiık-Handschriften u. diesem Punkt (S. 1511 78) chöpft
u. E dıe renzen des auf dieser Basıs Möglichen AUuUS, zeıgt aber zugleich, diese Basıs allein nıcht mehr
weıterführt (U.a., weıl s1e Von Dobmayer diesbezüglıch nıchts weıfß; AaZu demnächst anderer Stelle).

Dıie übrigen Kapitel der Arbeit zeichnen in breiter Darlegung dıe materıalen Gehalte der Drey’schen
Ekklesiologie nach, wıe s1e vornehmlıch und abschließend eben aus dem Band der »Apologetik«, dem
Lachner dabeı kapıtelweise folgt, erheben sınd: Kirchenstiftung ® 179-216), ecclesi1ae (S 217-323),
Amt (D 324-364), hierarchische Kırchenleitung( 365—460), Kırche und Staat 461—520), Unvergänglichkeıit
und Untehlbarkeit der Kırche (S 521-557). In diesen Kapıteln StOrt allerdings, dafß dıe ansonstien M1INUt1OS
und erschöpfend referierten Posıtionen Dreys ın den Anmerkungen nıcht wenıgen tellen punktuell VO!

heutigen Stand des kirchengeschichtlichen, exegetischen, dogmatischen und kanonistischen Wıssens her der
Kritik unterzogen werden. Exemplarısch sel hingewiesen auf 1871 89, 202-206, 210, 240, 333, 369 Der
methodısch legıtıme Vergleichspunkt ware doch allein 1Im einschlägigen Denken der eıt Dreys suchen
SCWESCH

In eiınem »Beıtrag ZUT Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts« (Untertitel) dart das Kapitel (»Johann
Sebastıan Drey und die kırchliche Hıerarchie zwischen Episkopalısmus und Ultramontanısmus«, 3
die Frage der Kırchenverfassung also, mıt bevorzugter Autmerksamkeıt rechnen. Lachners zutreftende
Feststellung, Drey denke In dieser Hınsıcht »gemäßıgt konzılarıstisch« bzw. »gemäßiıgt episkopalistisch«
( 458), 1st ImM Horıizont der damals bereıts tormıiıerten Gegenpositionen des papalıstischen Ultramontanısmus
gedacht und tormulıiert (zu dem hın sıch von Dreys Denken aus auch ach dieser Darstellung keine Brücke
schlagen Jäßt), und aßt sıch eshalb jenseılts der zeıttypischen, heute ach verbaler ‚Milderung:« (»gemäßigt«)
heischenden Ismen sachlich schlicht als kollegialer und konzılarer Verfassungsstandpunkt beschreiben.

Fın her dogmatisch resümıerendes Schlußwort tormulıert Probleme, die ach Lachners Untersuchung als
dem systematischen Gesamtkomplex der Drey’schen Ekklesiologie ımmanent stehen bleiben, orunfter in
gewisser Weıse dıe Klammer selbst fällt, die dieses System zusammenhält: das Bewußtsein, »dıe Kongruenz
Von ideal-spekulativer und real-posıtiver Argumentation« stringent durchhalten können. An
weıteren Problemen wırd namhaft gemacht, dafß Drey »dıe anthropologische Dımension der Kırche UTr

passıviısch einzubringen vermag« SOWI1e »eıne ZEWISSE Hierarchologie« bzw. eın aum Zu übersehender
» Klerikalismus« (5. 560) und die reıiliıch nıcht NUur Drey gestellte Frage, ın diesem iıdealıstisch
durchkonstrujerten System »be!1 aller göttliıchen Notwendigkeıt och Raum für echte menschlıche Freiheit
bleibt« IS 562) Bezüglıch des etzten Punkts ware dieser Stelle vielleicht doch och einmal kurz
verdeutlichen BCWESCH, dafß Im theologischen 5System Dreys anders als in manchen dogmatischen heute, in
denen dıe Kırche als die alles in sıch tassende Wirklichkeit (»Ursakrament«) figuriert und dıe (dogmatische)
Ekklesiologie dementsprechend als umiassende Metatheorie der Theologie-die Kırche als ‚vor-läufige«
Größe nochmals ın Dıtterenz ZUum Reich (Jottes gedacht und ESELIZL Ist, das eın den ÖOrt der Identitäter
eigentlich: Koimzıdenz von Freiheit und Notwendigkeıt bezeichnet.

Wenn Wır zuletzt das allenthalben durchschimmernde Bemühen, Dreys Ekklesiologie für unsere Sıtuation
unmıttelbar nutzbar machen, aktualısieren, als Grund für manch überflüssigen moralisierenden Ton
1Im ext veErmuten, oll uch dieser INWeIls nıchts Verdienst der Arbeit Lachners schmälern, dıe Drey-
Forschung mıt eınem notablen Beıtrag bereichert und tiet in eine ıhrer bislang eher unterbelichteten FEcken
hineingeleuchtet haben. Abraham PeterKustermann

ERICH NAAB Das eıne große Sakrament des Lebens Studıie Zum Kirchentraktat des Joseph Ernst
8O04—1 569) miıt Berücksichtigung der Lehrentwicklung ın der von ıhm begründeten Schule (Eichstätter

Studien 20) Regensburg: Fr. Pustet 1985 340 art. 65,-

Dıie Kırchlichen Seminarıen werden gemeınhın ftür das 19. Jahrhundert als Kaderschmieden eıner ultra-
montan-neuscholastischen Theologıe vorgeführt und der „wissenschaftlichen« deutschen Universıitäts-
theologıe kontrastiert. Für das ın Bayern sınguläre Bıschöfliche Lyzeum ın Eichstätt (ab bestätigt dıe



347 UCHBESPRECHU

Dıssertation von Naab, die instıtutionengeschichtliche Forschungen 1INs Lehrinhaltliche verlängert (wıedemnächst von der pastoraltheologischen Arbeıt VvVon E. Garhammer erwartien steht), dieses auf
Döllinger zurückgehende Bıld allen außeren Anscheıin nıcht. Als Bauernsohn 1Im bayerischen elt
geboren, hat Joseph Ernst (1804—-1869) verspatet das Gymnasıum durchlaufen, ehe ach eiınem
Studienjahr in München der römischen Gregoriana seıne philosophische und theologische Ausbildungjeweıls mıiıt der Promotion abschloß. Im Gefolge des ultramontanen Bischofs Reisach hat ın Eichstätt als
Regens, Lyzealrektor und Protessor dıe kırchliche Bıldungsanstalt aufgebaut und gepragt, ehe als
Verteidiger der Staatsunabhängigkeit des »Collegium Ernestinum« (vgl 33 Anm 134) von ıschof Oettl
1862 seıner Leitungsfunktionen enthoben wurde und der Institution bıs seiınem Tode nurmehr als
Dogmatiker dıenen konnte.

ach der sehr gedrängten Skizze Von Leben und Wırkkreıis (u.a Gutachten für Reisach ber dıe
Münchener Gelehrtenversammlung, der Ernst eiıne Fortführung wünschte), blüht die Arbeit ın der Analyseder Kıirchenlehre auf, die Aus Vorlesungsmanuskripten und offenbar dıktierten Miıtschritten verschiede-
ner Zeıten nıcht sehr referiert, als im dogmatıschen Nachvollzug VO:  - ınnen heraus souveran rekonstruilert
wırd. Dıe wiıssenschaftliche Unperson Ernst hat nıe eın Werk ZU Druck gebracht ırd ‚War
unkritischer Bıbelbenutzung, mangelnder Tradıtionsbeweise, aht- und Bruchstellen der Argumentatıonüberführt. Zugleich ber wırd eine damals nıcht übliche Zentralstellung der Kırche in der Dogmatık als
»Erkenntnisprinzip jeglicher theologischer Wahrheit« 40) offengelegt und durch Allegatıonen AUuUSs der
Gnadenlehre, der Eschatologie der dem Bußtraktat unterstrichen. ach dem Syllabus wohl 1869
nıedergeschrieben, zeigt die Kırche als überragend großes Sakrament, das nıcht NUur Heıl wiırkt, sondern
strukturell eıl 1St. Eınen Analogieschlufß von Staat und Gesellschaft auf die Kırche, wIıe ach
H. ] Pottmeyer für dıe Papstmacht Im 19. Jahrhundert folgenreich Warl, hat Ernst auch WCNnNn de
Maıstre zıtlert ausgeschlossen (vgl {f.) und auch die Unfehlbarkeitsfrage iın eiınem soteriologisch-dynamischen Gefüge dargestellt. Eıne Notwendigkeit oder auch Opportunität der Definition hat Ernst
übrigens aus eıner entfalteten Autoritätslehre 188{f.) nıcht sehen können, die übrigens den Papst nıcht
aus eiıner geistgewirkten Kollegialität entliefß, dafür aber den Laıen in der Kırche neben den Klerikern miıt
»Amtsgnade« (S 146) UTr als Befehlsempfänger darstellte.

Ernsts Erbe miıt seiınen Kollegheften weıitergereicht haben seıne chüler und Enkelschüler
Friess, Gloßner, Morgott, Commer und zuletzt Grabmann weder entwickelt och

unverkürzt festgehalten. Aus ıhrem neuscholastisch-thomistischen Denkhorizont WAar schon des Meısters
Verehrung tür Schelling und Görres suspekt, für seinen langen und spaten Weg Zu Thomas-Studien haben
sıe eın Verständnis ehr gehabt. Die dynamisch-soteriologische Perspektive auf dıe Kırche als Sakrament
haben s1e 1Ur verkümmert prasent gehalten. Es ist schade, da{fß dıe Früchte von J. Ernsts Lehrtätigkeit, die
nıcht als dürre Neuscholastik charakterisiert werden darf, nıcht uch VO! selben Autor bzgl der
Pastoralkonterenzen analysıert worden sınd, dıe WEn ıch die Arbeıt VO  —3 5ödl (Priesterfortbildungdie Mıtte des 19. Jahrhunderts M 1985 richtig lese einem harten und N: Klerikalismus geführthaben Harald Dickerhof

(CHRISTIAN HOMRICHHAUSEN: Evangelische Christen in der Paulskirche 848/49 Vorgeschichte und
Geschichte der Beziehung zwischen Theologie und polıtisch-parlamentarischer Aktıvıtät (Basler und
Berner Studien ZUur hıstorischen und systematischen Theologıe 92) Bern-Frankfurt a. M.-New York
Lang 1985 624 Brosch 98,-

Geıistliıchen und
Das Verhältnis von Christentum und Revolution der gCNAUCT gESAaRT: das Verhalten der Kırchen,

Ontlert christlich gepragten Laıen ın den Jahren 848/49 Ist bisher eın höchst
unzulänglıch ertorsc tes Thema der deutschen Revolutionsforschung geblieben. Das gılt gleichermaßen für
die beiden großen Kontessionen. Deshalb verspricht die vorliegende, be] Rudolft Bohren angefertigte, von
der Heıidelberger Theologischen Fakultät 1981 ANSCHNOMMECNE und tür den Druck überarbeitete Dissertation

kırchenhistorischen Rahmen hınaus Recht breitere Aufmerksamkeit sıchern.
allein schon VO| Gegenstand her Cu«cCc Erkenntnisse. Dıe Art, WIe ıhr das gelingt, wırd ihr ber den CNSCrCN

Der Vertasser konzentriert sıch auf die protestantische Kontession, und 1er auf gewählte Geistliche und
christlich engagıerte Laiıen der Frankturter Nationalversammlung. Aus der Gesamtzahl der 304 Abgeordne-
ten evangelıscher Kontession (knapp 37 Prozent) greıft samtliche 19 Theologen und überdies 7 Laten
heraus, die ıhm die Vielzahl relig1öser Rıichtungen repräsentieren. Der Leser hat keine eichte Lektüre, und


